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Freie Fahrt ins Schullandheim
Staat muss Lehrern Kosten für Ausflüge voll
erstatten

2007.59

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in einem Urteil entschieden, dass die unsägli-
che Handhabe der Verzichtserklärungen für Reisekostenerstattungen für Klassenfahrten
rechtswidrig ist.

Also: Trotz Verzichtserklärung können alle Lehrkräfte (auch Angestellte) einen Antrag auf
Erstattung stellen.

Der Urteilsbegründung - wie hier zitiert - ist nichts hinzuzufügen. Sobald das vollständige
Urteil vorliegt, werden wir es natürlich veröffentlichen.

Freie Fahrt
ins Schullandheim
Staat muss Lehrern Kosten
für' Ausflüge voll erstatten

dert finanziert werden. Um den Schülern
die Fahrten zu ermöglichen, erklären
sich die meisten Lehrer bereit, ihre Ausla-
gen teilweise selbst zu zahlen. "Der Staat
nutzt das Engagement der Lehrer aus",
sagt Josef Kraus, Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes. Gerade jüngere
Lehrer würden unter Druck gesetzt, die
Erklärung zu unterschreiben, sagte Ro-
bert Koch in der Verhandlung. Zwar wer-
de es nicht in der Personalakte Vtmnerkt,
wenn sich ein Lehrer weigere, zu verzich-
ten, "doch wenn der Direktor in der Beur-
teilung den Einsatzwillen bewertet,
spielt das wohl doch eine Rolle".

Das Gericht folgte dieser Argumentati-
on. "Man kann davon ausgehen, dass das
Ansehen bei Kollegen und dem Direktor
leidet, weml sich ein Lehrer weigert, auf
das Geld zu verzichten", sagte Zimniok
in seiner Urteilsbegründung. Deshalb
könne grundsätzlich auch nicht die Rede
von "freiwilligem Verzicht" sein. Eine
Vertreterin des Kultusministeriums hat-
te zuvor betont, dass kein Lehrer gezwun-
gen werde, die Verzichts erklärung zu un-
terzeiclmen. Zudem bekämen auch ande-
re Beamten nicht alle Kosten für Dienst-
reisen erstattet. So fahre sie bei Dienstrei-
sen im Zug zweiter Klasse, obwohl Minis-
terialbeamte Anspruch auf ein Ticket ers-
ter Klasse hätten. Barbara Kerbel

München - Der Freistaat muss Lehrern,
die an einer Klassenfahrt teilnehmen, die
vollen Reisekosten erstatten. Das hat der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof am
Donnerstag entschieden. Die übliche Pra-
xis, dass Lehrer auf einen Teil der Spesen
verzichten, sei grundsätzlich rechtswid-
rig, urteilte das Gericht. Sie verstoße
"deutlich und stark" gegen die Fürsorge-
pflicht des Staates, sagte der Vorsitzende
Richter Jürgen Zimniok.

Rbbert Koch, ein inzwischen pensio-
nierter Gymnasiallehrer aus Unterfran-
ken, hatte gegen den Staat geklagt - auf
die Zahlung von 16,32 Euro. Mit einer
Klasse war er für ein Projekt in ein Bil-
dungsheim gefahren. Von den 40 Euro
Fahrtkosten erstattete ihm die Bezirksre-
gierung nur 23,68 Euro; Koch hatte bei
der Abrechnung zunächst untersebne-
ben, auf den Rest zu verzichten. Diese
PraxiSist an bayerischen Schulen, eben-
so wie im übrigen Bundesgebiet, die Re-
gel. Denn das vom Kultusministerium
für Reisen bereitgestellte Budget reicht
in Bayern lediglich für die Schulland-
heimfahrten der Unterstufe und die Ski-
kurse, alle weiteren Reisen - Tagesausflü:'
ge wie Auslandsreisen - müssen geson-
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